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Artikel 25

 (1) Den Rahmen für die Politik der Union auf dem Gebiet der Entwicklungszusammenarbeit bil-

den die in Artikel 1 dieses Titels aufgeführten Grundsätze und Ziele des außenpolitischen Handelns

der Union. Die Union entwickelt eine Politik auf dem Gebiet der Entwicklungszusammenarbeit.

Sie basiert auf dem Grundsatz der gleichberechtigten Partnerschaft.Die Politik der Union und die

Politik der Mitgliedstaaten auf dem Gebiet der Entwicklungszusammenarbeit ergänzen und verstär-

ken sich gegenseitig.

(2) Die Union und die Mitgliedstaaten kommen den im Rahmen der Vereinten Nationen und an-

derer zuständiger internationaler Organisationen gegebenen Zusagen nach und berücksichtigten

fördern die in diesem Rahmen gebilligten Zielsetzungen.

Explanation (if any) :

Absatz 1:
Streichung des Satzes 1. Dies ergibt sich bereits aus der Systematik des Titels "Außenpolitisches
Handeln der Union".


